
Re: Interessenverquickung, zwischen, Tätigkeiten, als, Makler, /Grundstücksverwalter, sowie,

Mitgliedschaft, im, Ausschuss, für,

Stadtentwicklung
Von: Thomas Dickert <thdickert@web.de>
An: kontakt@radio-orb.de
Datum: 30.06.2021 18:04

Hallo Horst,

nach der HGO ist das nicht verboten.

Sollte Stock von einem Beschluss einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil erfahren, darf er nach § 25 HGO an der

Beratung

und Beschlussfassung nicht teilnehmen.

Außerdem haben Ausschüsse nur eine beratende Funktion und treffen keine Entscheidungen.

Viele Grüße

Thomas D.

Am 30.06.2021 um 14:51 schrieb kontakt@radio-orb.de:

Sehr geehrte Frau Maria Pothoff,

auf die unten stehende Mail von mir haben Sie geantwortet, dass Sie derzeit nicht die Ressourcen hätten, meine

Angelegenheit weiter zu verfolgen.

Seit der Kommunalwahl in Hessen hat sich in Bad Orb eine Tatsache ergeben, die meine Angelegenheit auch für Sie in

einem neuem Licht erscheint;

Der Immobilienmakler und Grundstücksverwalter Thorsten Stock, schon seit Jahren maßgebliches Mitglied der FWG

Fraktion, ist jetzt auch Mitglied im Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss.

Man braucht wohl  nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, welche Möglichkeiten der Interessenverquickung sich da

eröffnen.

Bitte entnehmen Sie weitere Informationen aus den Dateien im Anhang.

Mit freundlichen Grüßen

Horst Acker

kontakt@radio-orb.de schrieb am 09.04.2021 08:47 (GMT +02:00):

Sehr geehrte Frau Maria Pothoff,

als ich meine Sicherungsmedien durchsah, fand ich noch die Mail Datei (.eml) aus dem Jahr 2019. Da diese Datei

den Anfang meines Konfliktes mit der Orber Tourismuslobby markiert, sende ich sie Ihnen hiermit nach.

Besten Dank im Voraus

Horst Acker, Bad Orb
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